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Konkursamtliche Grundstücksteigerung 
 

Das Konkursamt Oberwallis bringt folgendes Grundstück auf öffentliche Steigerung: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Grundeigentümer:   
(Erblasser) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Steigerungsort : World Nature Forum (Saal), Bahnhofstrasse 9a, 3904 Naters 
Steigerungstag : Freitag, 7. Juni 2024, 09.00 Uhr 
Besichtigung : nach Vereinbarung 
Anzahlung : CHF 5‘000.00 
 
Auflage der Steigerungsbedingungen:  26. April 2024 bis 6. Mai 2024 
 
Ein detaillierter Beschrieb mit Fotos kann unter www.vs.ch/web/spf/encheres eingesehen 
werden.  
 
Weitere Auskünfte erteilt das Konkursamt Oberwallis (Tel. 027 606 16 90). 
 

Département de la santé, des affaires sociales et de la culture 
Office des faillites du Haut-Valais 

Departement für Gesundheit, Soziales und Kultur 
Konkursamt Oberwallis 
 
PF 320, 3930 Visp 

Gemeinde: Naters, Sektor Birgisch 

Parzelle Nr.: 966 

Flurname: Hälftschuggo 

Plan-Nr.: 9 

Gesamtfläche: 711 m2 

Kulturart: *übrige humusierte Fläche, 318 m2 

*übrige vegetationslose Fläche, 393 m2 

 

Amtliche Schatzung:  CHF 48‘000.-- 

 

Name/Firmenname : BURKARD  

Vorname/Zusatz : Robert 

Abstammung: des Albin-Alois 

Geburtsdatum: 21.02.1951 

Todesdatum: 13.04.2023 

wohnhaft gewesen: Dorfplatz 4 
6052 Hergiswil NW 

 

http://www.vs.ch/web/spf/encheres


  

 
 

Postfach 320  /  3930 Visp  
Tel. 027 606 16 90     /     Postkonto 31-39497-6     /     E-mail: ka-ow@admin.vs.ch 

 

 

 
 

 

Bemerkungen: 
 

 
Die Ersteigerer haben vor dem Zuschlag die Anzahlung zu leisten. Die Anzahlung hat 
entweder in Bar, durch Vorlegung eines unwiderruflichen Zahlungsversprechens einer 
Schweizer Bank oder durch vorgängige Hinterlegung beim Konkursamt Oberwallis zu 
erfolgen. 
 
Wir machen die Interessenten auf das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken 
durch Personen im Ausland (BewG) mit den entsprechenden Verordnungen und 
Ausführungsbestimmungen auf eidgenössischer und kantonaler Ebene aufmerksam. 
Im Weiteren wird auf die einschlägigen Bestimmungen der Verordnung des 
Bundesgerichts über die Zwangsverwertung von Grundstücken (VZG) verwiesen. 
 
 

 
 
   


